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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur vorläufigen Bestimmung der Masse eines Fahr-
zeugs (1) bei Initialisierung und eine Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens. Dynamische Verfahren zur Be-
stimmung einer Masse eines Fahrzeugs (1) sind statischen 
Verfahren in Bezug auf den notwendigen apparativen Auf-
wand und die Verwertbarkeit des Ergebnisses überlegen, 
weisen jedoch den Nachteil auf, dass unmittelbar nach ei-
ner erheblichen Änderung der Fahrzeugmasse im Still-
stand ein stark fehlerhafter Wert vorliegt. Statische Verfah-
ren sind in der Lage, bei Stillstand des Fahrzeugs (1) einen 
Fahrzeugmassewert zu ermitteln, der jedoch in der Praxis 
weniger tauglich ist und zudem meist einen erheblichen ap-
parativen Aufwand erfordert. 
Das erfindungsgemäße Verfahren bestimmt nach einer Ini-
tialisierung des Fahrzeugs (1) mittels eines statischen Mas-
seermittlungsverfahrens einen Fahrzeugmassewert und 
vergleicht, ob dieser innerhalb eines vorgegebenen Tole-
ranzbandes um den zuletzt ermittelten und zu diesem 
Zweck abgespeicherten, dynamisch ermittelten Fahrzeug-
massewert liegt. Wenn dies der Fall ist, liegt keine zwi-
schenzeitliche starke Veränderung der Fahrzeugmasse 
vor, weshalb der in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlich-
keit genauere, zuvor gespeicherte dynamische Fahrzeug-
massewert verwendet wird. Andernfalls kann von einer er-
heblichen zwischenzeitlichen Veränderung der Fahrzeug-
masse ausgegangen werden, weshalb der statisch ermit-
telte Fahrzeugmassewert Verwendung findet, bis eine ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur vor-
läufigen Bestimmung der Masse eines Fahrzeugs bei 
Initialisierung gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 sowie eine Vorrichtung zur Durchführung 
dieses Verfahrens gemäß Patentanspruch 10.

[0002] Die Bestimmung der Masse eines Fahrzeugs 
und insbesondere eines Kraftfahrzeugs ist aus viel-
fältigen Gründen von Nutzen. Sie kann dazu dienen, 
das Gesamtgewicht des Fahrzeugs zu ermitteln und 
beispielsweise mit einem höchsten zulässigen Ge-
samtgewicht zu vergleichen. Auch kann durch Abzug 
eines bekannten Leergewichtes des Fahrzeugs oder 
eines zu einem früheren Zeitpunkt ermittelten Ge-
samtgewichts das Gewicht der Ladung bzw. die Ver-
änderung der Zuladung ermittelt werden, wobei 
selbstverständlich auch andersherum das Gesamt-
gewicht aus dem bekannten Leergewicht und einer 
ermittelten Zuladung bestimmt werden kann. Dies er-
möglicht eine Auswertung in Bezug auf gesetzliche 
Bestimmungen, etwa hinsichtlich einer höchstzuläs-
sige Achslast oder ein höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht des Fahrzeugs, und/oder hinsichtlich tech-
nisch-konstruktiver Lastgrenzen.

[0003] Weiter kann der Wert der Masse bzw. des 
Gewichts des Fahrzeugs auch als wesentliche Ein-
gangsgröße in Steuerungs- und/oder Regelungsvor-
richtungen des Fahrzeugs eingehen, die beispiels-
weise die Ansteuerung des Antriebsmotors, des Ge-
triebes, des Bremssystems und/oder von Stabilisie-
rungseinrichtungen beeinflussen. Bei Fahrzeugen 
mit modernen, automatisierten Schaltgetrieben ist es 
beispielsweise erwünscht, den jeweils zu wählenden 
Gang neben den bekannten Leistungsparametern 
des Antriebsmotors, des Antriebsstranges, der Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs und der gewünsch-
ten Beschleunigung auch in Abhängigkeit von der 
Gesamtmasse des Fahrzeugs zu wählen, da bei ei-
nem schwer beladenen Fahrzeug wesentlich höhere 
Drehmomente und damit ein niedrigerer Gang bei hö-
herer Motordrehzahl für eine gewünschte Beschleu-
nigung notwendig sind, und zudem z. B. Steigungen 
mit steigender Fahrzeugmasse ebenfalls einen stär-
keren Einfluss auf einen zu wählenden optimalen 
Gang ausüben, während der Einfluss von Windböen 
auf das Fahrzeug mit ansteigender Fahrzeugmasse 
abnimmt.

[0004] Zur Ermittlung der Fahrzeugmasse ist es seit 
langem bekannt, fahrzeugexterne Wiegevorrichtun-
gen zu verwenden. Diese stehen jedoch oft nicht zur 
Verfügung und sind zudem relativ aufwendig sowie 
zeitintensiv in der Benutzung und/oder sie sind orts-
fest und müssen daher zunächst aufwendig aufge-
sucht werden.

[0005] Weiter ist es beispielsweise aus der DE 100 

58 045 B4 bekannt, die Fahrzeugmasse mit Hilfe 
fahrzeugfester Einrichtungen zu ermitteln, die auf der 
Ermittlung der Gewichtskraft zwischen den gefeder-
ten und ungefederten Massen des Fahrzeugs beru-
hen. Genauer ist es für Lastkraftwagen aus dieser 
Druckschrift bekannt, an allen Achsen oder zumin-
dest an mehreren im Verhältnis zur Fahrzeuglänge 
relativ weit beabstandeten Achsen die Auflagekraft 
der gefederten Fahrzeugteile direkt oder indirekt zu 
messen, um daraus die Zuladung oder unter Berück-
sichtigung der bekannten Masse der ungefederten 
Fahrzeugteile das Gesamtgewicht des Fahrzeugs zu 
ermitteln. Selbstverständlich können hierbei alterna-
tiv oder zusätzlich, meist unter Voraussetzung einer 
horizontalen Fahrzeugaufstandsfläche, auch die je-
weils auf einzelnen Achsen aufliegenden Teilmassen 
ermittelt werden, um beispielsweise die Gewichts- 
bzw. Masseverteilung der Zuladung zu ermitteln.

[0006] Andere Lösungsansätze ermitteln die auflie-
gende Gewichtskraft an anderen Stellen, beispiels-
weise durch Auswertung des Reifendrucks oder des 
Drucks zwischen einem Fahrzeuggrundgestell und 
einem die Nutzlast aufnehmenden Behälter, wie etwa 
einem Container, einem Flüssigkeitstank oder einem 
Kippbehälter eines Kipplasters. Diesen Ansätzen ist 
meist gemein, dass eine mit der zu ermittelnden Mas-
se korrelierende physikalische Größe an mehreren 
geometrisch voneinander entfernten Stellen so ermit-
telt wird, dass die zu ermittelnde Masse zumindest 
nahezu vollständig auf den Messstellen aufliegt. 
Hierfür kann beispielsweise der pneumatische Druck 
in Luftfederelementen an einer vorderen und einer 
hinteren die Last tragenden Achse ermittelt werden.

[0007] Insbesondere sind hierzu Lösungen be-
kannt, die beispielsweise den pneumatischen Druck 
an vier, den Ecken bzw. den Rädern des Fahrzeugs 
zugeordneten, Stellen ermitteln. Vereinfachte Versio-
nen dieser Grundvariante sehen zur Verringerung 
des apparativen Aufwandes vor, pro Achse oder pro 
Fahrzeugseite an Stelle von getrennten Druckwerten 
nur einen mittleren Druckwert zu bestimmen, indem 
beispielsweise die linken und rechten Federungsele-
mente einer Achse oder die vorderen und hinteren 
Federungselemente einer Fahrzeugseite zu Mess-
zwecken vorübergehend zusammengeschaltet wer-
den.

[0008] Wenn etwa angenommen wird, dass das 
Fahrzeug bei üblichen Messbedingungen auf beiden 
Seiten der Längsachse etwa gleich stark beladen ist 
und auf einer für den Messzweck ausreichend ebe-
nen Fläche steht, genügt es, wenn der Druck ohne 
eine Zusammenschaltung der Federungselemente 
lediglich auf einer Seite der Achsen gemessen wird. 
Weiter kann bei bekannter Verteilung der aufliegen-
den Last zwischen mehreren Achsen einer Achs-
gruppe an Stelle einer Ermittlung von Belastungswer-
ten sämtlicher Achsen einer Achsengruppe lediglich 
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an einer der Achsen eine Messung vorgenommen 
werden und der so ermittelte Wert unter Berücksich-
tigung der angenommenen Verteilung der Last auf 
die Achsen berechnet werden.

[0009] Derartige, auf einer Gewichts- bzw. Druck-
messung bei stehendem Fahrzeug beruhenden Sys-
teme sind jedoch mit einigen prinzipiellen Nachteilen 
behaftet: Sofern zumindest zwei Kraftmessvorrich-
tungen an unterschiedlichen Achsen bzw. von einan-
der entfernten Stellen des Fahrzeugs vorgesehen 
werden, steigt damit der apparativen Aufwand für die 
Kraftmesssensoren, die Verkabelung und die Aus-
wertungseinrichtung. Bei steigender Anzahl von 
Kraftmessvorrichtungen wächst dieser Aufwand an-
nähernd proportional, wodurch sich gleichzeitig der 
Wartungsaufwand und die Ausfallwahrscheinlichkeit 
erhöht. Zudem weisen viele Lastkraftwagen an der 
Vorderachse Blattfedern auf, deren Federbleche sich 
bei steigender Belastung aufgrund der gegenseitigen 
Reibung nicht kontinuierlich, sondern ruckartig ver-
formen und so eine Kraftmessung über eine Weg-
messung der Einfederung recht ungenau machen. Je 
stärker das System jedoch vereinfacht wird, indem 
beispielsweise nur an einzelnen Achsen oder auf ei-
ner Seite des Fahrzeugs physikalische Messwerte 
abgenommen werden, desto stärker ist der auf dieser 
Basis ermittelte Massewert mit Unsicherheiten und 
Fehlern behaftet.

[0010] Aus der DE 10 2004 019 624 B3 ist ein Achs-
messgerät für pneumatische und mechanische Fe-
derungen bekannt, welches das Gesamtgewicht bzw. 
die Zuladung eines Fahrzeugs mit Hilfe der Ermitt-
lung nur einer Achslast bzw. des Balgdrucks eines 
pneumatischen Federungsbalgs einer Achse ermög-
licht. Hierfür wird ein Last-Sensorsignal-Diagramm 
ermittelt, indem in einem beladenen und in einem un-
beladenen Zustand des Fahrzeugs die von zumin-
dest einem Sensor an einer Achse ermittelte Auflage-
kraft (z. B. der Balgdruck einer pneumatischen Fede-
rung) gemessen und bekannten Beladungen zuge-
ordnet wird. Durch die beiden so ermittelten Stütz-
stellen einer Kennlinie kann bei Annahme eines line-
aren Zusammenhangs jedem erfassten Sensorwert 
bzw. jedem Balgdruck des pneumatischen Fede-
rungsbalges ein Gewicht bzw. eine Last zugeordnet 
werden. Zur Verbesserung der Genauigkeit ist vorge-
sehen, zusätzliche Stützstellen zu ermitteln und so 
auch einen nicht linearen Zusammenhang zwischen 
Balgdruck und Ladung mit verbesserter Genauigkeit 
darstellen zu können.

[0011] Dieses bekante Achslastmessgerät benötigt 
im Vergleich zu den vorstehend beschriebenen Sys-
temen den geringsten apparativen Aufwand und er-
möglicht damit bei vergleichsweise geringem Kosten-
aufwand eine für manche Zwecke ausreichend ge-
naue Bestimmung relevanter Fahrzeugmassen. Al-
lerdings ist die Bestimmung der Masse mit Hilfe einer 

gemessenen Gewichtskraft an nur einer Achse oder 
gar an nur einer Seite einer Achse mit größeren prin-
zipbedingten Unsicherheiten behaftet.

[0012] Schließlich sind Systeme zur Ermittlung der 
Fahrzeugmasse bekannt, die auf der Auswertung 
fahrdynamischer Größen beruhen. So wird beispiels-
weise gemäß eines in der DE 198 37 380 A1 offen-
barten Verfahrens während einer zugkraftfreien Pha-
se und einer Zugkraft-Phase des Fahrbetriebes je-
weils eine Zugkraft-Größe, insbesondere das zeitli-
che Integral der Zugkraft, und eine Bewegungsgrö-
ße, insbesondere die Geschwindigkeitsänderung, er-
mittelt. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass auf 
zusätzliche Kraft- oder Drucksensoren vollständig 
verzichtet werden kann, weil sämtliche benötigten 
Rohdaten bei einem modernen Kraftfahrzeug ohne-
hin für die Verwendung in anderen Fahrzeugsyste-
men in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Dem-
entsprechend fällt auch kein oder zumindest nur ein 
sehr geringer zusätzlicher Verkabelungsaufwand an, 
und die Ausfallwahrscheinlichkeit ist unabhängig von 
der Anzahl der Achsen.

[0013] Ganz besonders vorteilhaft ist diese Messva-
riante jedoch dadurch, dass sie bei geringem Auf-
wand ein in Bezug auf den verfolgten Zweck ausge-
sprochen genaues Signal zur Verfügung stellt: Insbe-
sondere ist es für eine Getriebe- und Motorsteuerung 
nicht entscheidend, wie groß die physikalische Mas-
se der Zuladung ist, sondern wie groß der am Fahr-
zeug angreifende Fahrwiderstand ist, der sich bei-
spielsweise aus dem Luftwiderstand, dem Rollwider-
stand, der Fahrzeugmasse und der Fahrwegsteigung 
zusammensetzt. Der Luftwiderstand setzt sich wie-
derum aus dem Luftwiderstands-Beiwert des Fahr-
zeugs, der Querschnittsfläche desselben, der Luft-
dichte und der Anströmgeschwindigkeit zusammen, 
wobei Letztere wiederum von der Fahrgeschwindig-
keit und den herrschenden Windverhältnissen ab-
hängig ist. Der Rollwiderstand ergibt sich in Abhän-
gigkeit von der Bereifung, dem Reifendruck, der Fe-
derung, der aufliegenden Masse und den Straßenbe-
lagseigenschaften.

[0014] Das in der DE 198 37 380 A1 vorgestellte 
Verfahren berücksichtigt alle diese Komponenten da-
durch, dass nur zwei relevante Größen ermittelt und 
zu einander ins Verhältnis gesetzt werden, und ist da-
mit jedem Verfahren, welches eine Steuerung eines 
Antriebsmotors und/oder eines Getriebes nur auf 
Grundlage einer ermittelten Fahrzeugmasse durch-
zuführen versucht, prinzipiell weit überlegen. Der we-
sentliche Nachteil dieses Verfahrens besteht jedoch 
darin, dass zum Zeitpunkt des Anfahrens nach einer 
erheblichen Änderung der Fahrzeugzuladung noch 
keine diesbezüglichen Masseänderungsdaten zur 
Verfügung stehen. Dies kann insbesondere bei Last-
kraftwagen eine Einschränkung der Nutzbarkeit die-
ses Verfahrens bedeuten.
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[0015] Grundsätzlich kann bei Lastkraftwagen da-
von ausgegangen werden, dass für eine erhebliche 
Veränderung der Zuladung bzw. des Fahrzeugge-
samtgewichts ein Stillstand des Fahrzeugs erforder-
lich ist. Es sind zwar Sonderfälle wie Asphalt-Kipplas-
ter und Beregnungswagen bekannt, jedoch ge-
schieht bei Letzteren die Gewichtsreduzierung wäh-
rend des Betriebs so langsam, dass ein Verfahren 
wie das oben genannte hierauf problemlos reagieren 
kann. Weiter wird die Beladung und Entladung, zu-
mindest sofern es sich nicht nur um geringe Teilmen-
gen der Ladung handelt, fast ausschließlich bei abge-
stelltem Fahrzeugmotor vorgenommen. Dennoch 
kann bei einem Anfahrvorgang nach einem Stillstand 
des Fahrzeugs in den meisten Fällen problemlos die 
zuletzt gemäß eines dynamischen Verfahrens ermit-
telte Fahrzeugmasse verwendet werden, um den An-
triebsmotor und ein automatisiertes Getriebe zu steu-
ern.

[0016] Trotzdem besteht insbesondere nach einem 
Abschalten der Zündung des Fahrzeugs die Möglich-
keit, dass die zuvor ermittelte Fahrzeugmasse bzw. 
Zuladung sich so erheblich von dem zuvor ermittelten 
und gespeicherten Wert unterscheidet, dass der An-
fahrvorgang nicht mit ausreichender oder gewünsch-
ter Genauigkeit gesteuert bzw. geregelt werden 
kann.

[0017] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur vorläufigen 
Bestimmung der Masse eines Fahrzeugs bei einem 
Neustart bzw. bei einer Initialisierung des Fahrzeugs 
vorzustellen, welches die Vorteile einer dynamischen 
Masseermittlung vollständig nutzen kann, ohne den 
vorstehend beschriebenen Nachteil aufzuweisen. 
Dieses Verfahren soll zudem mit einem möglichst ge-
ringen baulichen Aufwand betreibbar und störungsu-
nanfällig sein.

[0018] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus 
den Merkmalen des Hauptanspruchs, während vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung den Unteransprüchen entnehmbar sind.

[0019] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass bei einem dynamischen Verfahren zur Ermitt-
lung der Fahrzeugmasse in den meisten Fällen die 
letzte ermittelte Fahrzeugmasse verwendet werden 
kann und lediglich für denjenigen Fall, bei dem seit 
dem letzten Abstellen des Fahrzeugs eine erhebliche 
Veränderung der Fahrzeugmasse eingetreten ist, 
nach dem Start des Fahrzeugs auf andere Weise 
eine Bestimmung der aktuellen Fahrzeugmasse vor-
genommen werden muss.

[0020] Demnach geht die Erfindung von einem Ver-
fahren zur vorläufigen Bestimmung der Masse eines 
Fahrzeugs bei Initialisierung aus, wobei unter dem 
Begriff der Initialisierung zumeist das Einschalten der 

Zündung und ein dadurch ausgelöstes Hochfahren 
der am Verfahren beteiligten Steuergeräte zu verste-
hen ist. Nur in Ausnahmefällen kommt es vor, dass 
die beteiligten Steuergeräte bei einem Abschalten 
der Zündung des Fahrzeugs nicht heruntergefahren 
werden, da diese gegebenenfalls noch weitere Auf-
gaben übernehmen, welche auch bei abgeschalteter 
Zündung zur Verfügung stehen sollen. Weiter kann 
es vorkommen, dass ein Fahrzeug bei laufendem An-
triebsmotor oder jedenfalls bei eingeschalteter Zün-
dung entladen wird. In diesen Fällen soll als Initiali-
sierung des Fahrzeugs ein dem In-Betrieb-Setzen 
bzw. In-Bewegung-Setzen des Fahrzeugs unmittel-
bar vorangehender Vorgang, wie beispielsweise das 
Starten eines Antriebsmotors des Fahrzeugs bzw. 
die Betätigung eines bestimmten Bedienelementes 
durch den Fahrer gelten. Weiter kann vorgesehen 
sein, dass die Initialisierung beispielsweise nach ei-
ner Überschreitung einer vorbestimmten Zeitspanne 
des Stillstandes des Fahrzeugs automatisch oder 
durch eine Betätigung eines bestimmten Bedienele-
mentes durch den Fahrer ausgelöst wird.

[0021] Das Fahrzeug umfasst dabei ein Steuerge-
rät, welches auf Grundlage dynamischer Bewe-
gungsdaten des Fahrzeugs, also beispielsweise der 
Änderung der Beschleunigung des Fahrzeugs oder 
deren zeitlichen Änderungen einen aktuellen Fahr-
zeug-Massewert ermitteln kann. Unter dem aktuellen 
Fahrzeug-Massewert kann je nach Anwendungsfall 
ein ermittelter Wert der gesamten Fahrzeugmasse in-
klusive der Ladung verstanden werden. Es ist jedoch 
auch möglich, stattdessen oder zusätzlich das Ge-
wicht der Zuladung oder auch das Gewicht der gefe-
derten Masse zu ermitteln.

[0022] Da die Masse und das Gewicht eines konkre-
ten Körpers bekanntlich an Land durch die Konstante 
der Erdbeschleunigung mit einander verknüpft sind 
und auch bei teilweise eingetauchten Fahrzeugen 
über eine zusätzliche Berücksichtigung des ver-
drängten Volumens und dessen spezifischer Dichte 
leicht zu berechnen sind, soll hier und im Folgenden 
auf eine Unterscheidung zwischen der Masse und 
der damit verbundenen Gewichtskraft verzichtet wer-
den. Auch ist das Leergewicht von Fahrzeugen übli-
cherweise ausreichend genau bekannt, um die Zula-
dung des Fahrzeugs durch einfache Subtraktion des 
Leergewichtes vom Gesamtgewicht des Fahrzeugs 
zu ermitteln. Weiter ist es gerade in Bezug auf eine 
Ermittlung eines Achslastwertes üblich, einen physi-
kalischen Sensor zwischen dem gefederten Teil und 
dem ungefederten Teil des Fahrzeugs vorzusehen. 
Da die Masse des ungefederten Teils des Fahrzeugs 
weitgehend konstant ist, lassen sich diese Werte 
durch einfache Addition bzw. Subtraktion voneinan-
der ableiten. Diesbezüglich unterschiedliche Ausprä-
gungen stellen damit äquivalente Lösungen dar, die 
in vollem Umfang in den hier beanspruchten Schutz-
bereich fallen sollen.
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[0023] Weiter ist vorgesehen, dass das Steuergerät 
in einem Datenspeicher, der optional auch Bestand-
teil des Steuergerätes sein kann, bei Deinitialisierung 
des Fahrzeugs, also in den meisten Fällen bei Aus-
schalten der Zündung, den zuletzt dynamisch ermit-
telten Fahrzeug-Massewert speichert, und dass das 
Steuergerät bei oder unmittelbar nach Initialisierung 
des Fahrzeugs den im Datenspeicher abgespeicher-
ten, zuletzt ermittelten dynamischen Fahrzeug-Mas-
sewert wieder einliest und für weitere Aufgaben ver-
wendet.

[0024] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist vorge-
sehen, dass das Steuergerät zusätzlich die Achslast 
zumindest einer Hinterachse des Fahrzeugs mittels 
eines statischen Verfahrens ermittelt, indem es zu-
mindest einen mit der Achslast korrelierenden physi-
kalischen Messwert einliest und auf dessen Grundla-
ge einen statisch ermittelten Fahrzeug-Massewert 
ermittelt. Selbstverständlich ist es hierbei grundsätz-
lich möglich, alle bekannten Arten einer derartigen 
statischen, also bei stehendem Fahrzeug durchzu-
führenden, Achslastermittlung anzuwenden.

[0025] Analog zu den vorstehend gemachten An-
merkungen zum Fahrzeug-Massewert ist es hier wie-
derum unerheblich, ob in einer konkreten Ausfüh-
rungsform ein Massewert oder, wie üblich, im physi-
kalischen Sinne eine Gewichtskraft bzw. ein Druck 
bestimmt wird. Ebenso soll unter der Achslast wahl-
weise sowohl ein zwischen einer Achse und einem 
gefederten Aufbau des Fahrzeugs gemessener Wert, 
als auch ein von der Achse in Richtung des Unter-
grundes ausgeübter Wert, oder ein unterhalb der 
Achse auf den Untergrund ausgeübter Wert verstan-
den werden.

[0026] Bei üblicherweise gegebener Kenntnis des 
anteilig auf eine Achse entfallenden Anteils der unge-
federten Masse des Fahrzeugs lassen sich diese 
Werte leicht in einander umrechnen und sollen daher 
im Rahmen dieser Ausführungen als äquivalent gel-
ten. So kann beispielsweise bei einem gegebenen 
Fahrzeug die zwischen der Hinterachse und dem ge-
federten Aufbau ermittelte Achslast, die etwa durch 
einen Drucksensor am Gegenlager der Feder einer 
Radfederung ermittelt werden kann, leicht um die an-
teilige Masse des ungefederten Fahrgestells von bei-
spielsweise 600 kg erhöht werden, wodurch sich der 
selbe Wert ergibt, den man bei einer Ermittlung der 
Achslast an der Aufstandsfläche der Reifen der Ach-
se erhalten würde. Ebenso ist es beispielsweise bei 
einem Kipplaster möglich und sinnvoll, eine Ände-
rung der Zuladung nicht im Bereich zwischen den ge-
federten und ungefederten Massen zu ermitteln, son-
dern beispielsweise aus dem zum Anheben des 
Kippbehälters notwendigen Hydraulikdruck und da-
mit zwischen Kippauflieger und dem Grundgestell zu 
ermitteln.

[0027] Schließlich soll der Begriff der Hinterachse 
hier und im Folgenden rein funktional in Hinblick auf 
den vorliegenden Zweck verstanden werden und 
selbstverständlich auch für Fahrzeuge mit hinteren 
Wellen oder Einzelradaufhängung entsprechend gel-
ten. Insbesondere ist unter Hinterachse hier nicht in 
jedem Fall die hinterste Achse eines Fahrzeugs zu 
verstehen, sondern eine Achse, deren Achslast bei 
bestimmungsgemäßer Nutzung des Fahrzeugs we-
sentlich durch eine Veränderung der Zuladung beein-
flusst wird. So können bei einem Fahrzeug mit Sat-
telauflieger, das eine gelenkte Vorderachse, zwei hin-
tere Achsen des Zugfahrzeugs und drei hintere Ach-
sen des Sattelaufliegers aufweist, alle Achsen mit 
Ausnahme der vordersten Achse zur Bestimmung ei-
nes statisch ermittelten, aktuellen Massewertes des 
Fahrzeugs verwendet werden. In Sonderfällen, bei-
spielsweise bei manchen speziellen Bergwerksfahr-
zeugen, kann es sogar vorkommen, dass das Fahr-
zeug dazu ausgelegt ist, im Bereich der vordersten 
Achse erhebliche Nutzlasten zu tragen. In diesem 
Fall könnte sogar die vorderste Achse des Fahrzeugs 
eine Hinterachse im Sinne der Erfindung sein.

[0028] Da die Aufzählung der in Frage kommenden 
Orte der Ermittlung relevanter Größen in Kombinati-
on mit unterschiedlichsten Fahrzeugauslegungen 
das Verständnis der wesentlichen Merkmale des er-
findungsgemäßen Verfahrens sehr erschweren wür-
de, sollen hier und im Folgenden die Begriff der Mas-
se, der Achslast und der Hinterachse in dem zuvor 
definierten, sehr weiten Sinne verwendet werden.

[0029] Entscheidend für das erfindungsgemäße 
Verfahren ist weiter, dass das Steuergerät zumindest 
einen mit der Achslast korrespondierenden physikali-
schen Messwert einliest und auf dessen Grundlage, 
gegebenenfalls nach entsprechender Umrechnung 
auf eine einheitliche Bezugsgröße oder sonstigen 
Aufbereitung, einen statisch ermittelten Fahr-
zeug-Massewert ermittelt und diesen mit dem aus 
dem Speicher ausgelesenen, zuletzt dynamisch er-
mittelten Fahrzeug-Massewert vergleicht, und in 
demjenigen Fall, in dem der statisch ermittelte Fahr-
zeug-Massewert um mehr als einen vorbestimmten 
Toleranzbereich von dem zuletzt dynamisch ermittel-
ten Fahrzeug-Massewert abweicht, den statisch er-
mittelten Fahrzeug-Massewert als relevanten Fahr-
zeug-Massewert annimmt, sowie andernfalls den zu-
letzt dynamisch ermittelten Fahrzeug-Massewert als 
relevanten Fahrzeug-Massewert verwendet.

[0030] Auf diese Weise kann bei geringstem appa-
rativem Aufwand sichergestellt werden, dass nach ei-
ner erheblichen Veränderung der Fahrzeugmasse 
durch Be- oder Entladung nicht mit dem zuvor ermit-
telten dynamischen Massewert gearbeitet wird, bis 
das Steuergerät die Gelegenheit hatte, diesen durch 
geeignete dynamische Messungen zu korrigieren. 
insbesondere steht damit für den ersten Anfahrvor-
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gang nach einer erheblichen Veränderung der Bela-
dung des Fahrzeugs ein brauchbarer Massewert zur 
Auswahl eines optimalen Anfahrgangs von mehreren 
Anfahrgängen des Getriebes zur Verfügung.

[0031] Gleichzeitig kann auf diese Weise der Auf-
wand für die Ermittlung des statischen Massewertes 
weitestgehend minimiert werden, da dieser ohnehin 
nur in dem beschriebenen Sonderfall der erheblichen 
Ladungsveränderung zum Einsatz kommt und auch 
dann nach kürzester Zeit durch den neu und dyna-
misch zu ermittelnden Massewert ersetzt wird. Wie 
schon ausgeführt wurde, ist letzterer Massewert für 
Zwecke der fahrdynamischen Steuerung bzw. Rege-
lung von Fahrzeugaggregaten und Fahrstabilitäts-
funktionen ohnehin erheblich besser geeignet.

[0032] Dementsprechend ist es unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten sinnvoll, wenn das Steuerge-
rät den statisch ermittelten Fahrzeug-Massewert auf 
der Grundlage der Daten von maximal zwei Senso-
ren bestimmt, welche im Wesentlichen auf einer ge-
meinsamen horizontalen Senkrechenten zur Längs-
achse des Fahrzeugs angeordnet sind, und in der 
Regel die Auflagekraft einer hinteren Achse des 
Fahrzeugs ermitteln. Die Details einer beispielhaft 
möglichen Ermittlung eines Fahrzeug-Massewertes 
mit Hilfe der Achslast an nur einer Fahrzeugachse ist 
weiter vorne bereits beschrieben worden.

[0033] Wenn das Steuergerät den statisch ermittel-
ten Fahrzeug-Massewert jedoch auf der Grundlage 
der Daten von zumindest einem Sensor ermittelt, der 
entweder im Bereich der vordersten aller Hinterachse 
oder im Bereich der Auflagefläche eines Sattelauflie-
gers oder im vordersten Bereich eines die Nutzlast 
aufnehmenden Behälters angeordnet ist, bietet dies 
zusätzlich den Vorteil kürzestmöglicher Verkabe-
lungs- oder Funkübertragungswege. Insbesondere 
bei Zugfahrzeugen für Sattelauflieger kommt noch 
hinzu, dass das gesamte sensorische System am 
Zugfahrzeug untergebracht werden kann und damit 
mit beliebigen Sattelaufliegern ohne Umrüstung oder 
Nachrüstung funktioniert.

[0034] Eine besonders einfache und robuste Mög-
lichkeit der Ermittlung eines statischen Fahr-
zeug-Massewertes ergibt sich, wenn der zumindest 
eine Sensor ein druckempfindlicher Sensor ist, da 
diese in der erforderlichen Belastbarkeit und Robust-
heit in großer Auswahl und zu günstigen Preisen ver-
fügbar sind. Insbesondere eignen sich hierzu piezoe-
lektrische Drucksensoren, da diese aufgrund ihrer Ei-
genschaften und wegen ihrer geringen Abmessun-
gen an nahezu beliebigen Stellen montiert oder nach-
gerüstet werden können, ohne hierfür Elemente des 
Fahrwerks, der Federung oder des Aufbaus mehr als 
minimal anpassen zu müssen.

[0035] Sofern jedoch eine Achsen- oder Aufbau-Fe-

derung auf der Basis von pneumatischen Federungs-
elementen vorliegt, kann zumindest ebenso vorteil-
haft ein Drucksensor eingesetzt werden, der einen 
Druck in zumindest einem pneumatischen Fede-
rungselement des Fahrzeugs ermittelt.

[0036] Da ein durch einen solchen pneumatischen 
Drucksensor ermittelter Sensorwert in den meisten 
Fällen – aufgrund der sich über den Belastungsbe-
reich der pneumatischen Feder verändernden Aufla-
gefläche der Feder und gegebenenfalls aufgrund 
weiterer Effekte wie einem Temperatureinfluss – nicht 
linear ist, ist es in diesem Fall besonders vorteilhaft, 
wenn das Steuergerät unter Berücksichtigung zumin-
dest einer sich über den Druck ändernden Auflageflä-
che in dem pneumatischen Federelement einen kor-
rigierten Druckwert ermittelt. Dies kann in der Praxis 
leicht durch eine Tabelle mit entsprechenden Korrek-
turwerten erfolgen.

[0037] Da insbesondere Anhänger mit großer Zula-
dung meistens wenigstens zwei getrennte Achsen 
aufweisen und ein solcher Anhänger im Stillstand des 
Fahrzeugs nicht durch eine zusätzliche aufgebrachte 
Kraft z. B. in Form einer Stützlast zu detektieren ist, 
ist es gerade für Lastkraftwagen mit Anhängerkupp-
lung sinnvoll, wenn das Steuergerät zusätzlich zu-
mindest bei der eingangs definierten Initialisierung 
überprüft, ob an das Zugfahrzeug ein Anhänger an-
gekoppelt oder von diesem abgekoppelt wurde.

[0038] Dies kann beispielsweise besonders einfach 
dadurch geschehen, dass bei Deinitialisierung des 
Systems abgespeichert wird, ob zu diesem Zeitpunkt 
ein Anhänger an dem Zugfahrzeug angekoppelt ist. 
Dieser abgespeicherte Zustand wird dann mit dem 
Zustand bei einer späteren Initialisierung des Sys-
tems verglichen. Die eigentliche Detektion kann auf 
einfache Weise beispielsweise mittels eines Sensors 
an der Anhängerkupplung oder noch günstiger über 
eine Auswertung der Stromversorgungsleitungen 
zum Anhänger vorgenommen werden. Selbstver-
ständlich sind auch andere Detektionsarten, bei-
spielsweise über eine per Kabel oder drahtlos vorge-
nommene Übertragung einer Kennung möglich, die 
beispielsweise die Anhängerklasse im Sinne eines 
üblichen oder maximalen Gewichtes bzw. Zuladung 
des Anhängers umfassen kann.

[0039] Sofern der Anhänger mit einem System zur 
Ermittlung eines eigenen Anhängermassewertes 
ausgestattet ist, ist es natürlich vorzuziehen, diesen 
aktuellen Anhängermassewert an das diesbezügli-
che Steuergerät des Zugfahrzeugs zu übertragen 
und bei der Ermittlung des Fahrzeug-Massewertes 
zu berücksichtigen.

[0040] Sofern das Steuergerät eine Ankoppelung 
eines Anhängers feststellt und der Anhänger keinen 
eigenen Anhängermassewert übermittelt, kann die 
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Genauigkeit des statisch ermittelten Massewertes für 
das Gesamtfahrzeug dennoch zumindest verbessert 
werden, wenn der ermittelten Fahrzeug-Massewert 
in diesem Fall um einen vorbestimmten oder vorwähl-
baren anhängerbezogenen Massewert erhöht wird.

[0041] Beispielsweise kann der Massewert bei übli-
chen Lastkraftwagen zumindest um ein übliches mitt-
leres Leergewicht eines Deichselanhängers erhöht 
werden. Noch sinnvoller ist es jedoch, wenn der Fah-
rer durch manuelle Eingange in das Steuergerät ei-
nen Zuschlagswert einstellen kann, der entweder in 
einer konkreten Gewichtseinheit eingegeben werden 
kann, oder mit Hilfe von z. B. Symbolen an einem 
Einstellelement mit mehreren Schaltstellungen ein-
stellbar ist. Sofern regelmäßig Güter mit relativ gerin-
ger Dichte transportiert werden, kann dieses Bedie-
nelement auf einem einmal eingestellten Wert ver-
bleiben. Sofern das Gewicht der gezogenen Anhän-
ger jedoch stark variiert, kann der Fahrer auf diese 
Weise bei Bedarf mit einem einfachen Handgriff den-
noch eine ausreichend genaue Ermittlung der Fahr-
zeugmasse sicherstellen.

[0042] Nachfolgend wird eine Vorrichtung zur 
Durchführung des vorstehend beschriebenen Verfah-
rens vorgestellt:  
In einem für die Durchführung des Verfahrens gemäß 
der Erfindung ausgerüsteten Fahrzeug ist ein Steuer-
gerät vorhanden, welches eine Einrichtung zur dyna-
mischen Ermittlung eines Fahrzeug-Massewertes 
auf der Grundlage eingelesener dynamischer Bewe-
gungsdaten des Fahrzeugs aufweist. Dabei ist im 
Fahrzeug und bevorzugt im Steuergerät ein Daten-
speicher vorhanden, in dem ein bei einer Deinitialisie-
rung des Steuergerätes der zuletzt dynamisch ermit-
telte Fahrzeug-Massewert abgespeichert werden 
kann.

[0043] Weiter ist das Steuergerät so ausgestaltet, 
dass bei oder unmittelbar nach einer Initialisierung 
des Steuergerätes der zuvor abgespeicherte, zuletzt 
ermittelte dynamische Fahrzeug-Massewert aus dem 
Datenspeicher in eine Vergleichseinrichtung des 
Steuergerätes eingelesen werden kann.

[0044] Außerdem ist zumindest ein Sensor zur Er-
mittlung einer Achslast zumindest einer Hinterachse 
des Fahrzeugs vorhanden und signaltechnisch so mit 
dem Steuergerät verbunden, dass das Steuergerät 
den Sensorwert einlesen kann. Das Steuergerät um-
fasst dabei eine Ermittlungseinrichtung zur Bildung 
eines statisch ermittelten Fahrzeug-Massewertes auf 
Basis des eingelesenen Sensorwertes.

[0045] Der statisch ermittelte Fahrzeug-Massewer-
tes wird ebenfalls an die Vergleichseinrichtung des 
Steuergerätes übergeben, die dazu ausgebildet ist 
zu ermitteln, ob ein eingelesener dynamischer Mas-
sewert und ein ermittelter statischer Massewert in-

nerhalb eines vorbestimmbaren Toleranzbandes lie-
gen. Dabei kommt es letztlich nur auf die Beabstan-
dung der Werte zueinander in absoluten oder prozen-
tualen Werten an, so dass an Stelle einer Definition 
eines Toleranzbandes um den dynamisch ermittelten 
Fahrzeug-Massewert selbstverständlich auch ein To-
leranzband um den dynamisch ermittelten Fahr-
zeug-Massewert definiert werden kann.

[0046] Das Steuergerät ist zudem so ausgebildet, 
dass dieses für den Fall, dass einer der Fahr-
zeug-Massewerte innerhalb des Toleranzbandes des 
jeweils andern Fahrzeug-Massewertes liegt, den zu-
letzt dynamisch ermittelten Fahrzeug-Massewert an-
nimmt, und andernfalls den statisch ermittelten Fahr-
zeug-Massewert als relevanten Fahrzeug-Masse-
wert verwendet und an eine Ausgabeeinrichtung 
übergibt, auf andere Steuergeräte zugreifen können.

[0047] Schließlich ist zumindest ein anderes Steu-
ergerät vorgesehen, das diesen relevanten Masse-
wert so lange aus dem Steuergerät auslesen kann, 
bis das Steuergerät bzw. die Einrichtung zur dynami-
schen Ermittlung eines Fahrzeug-Massewertes ei-
nen dynamischen Massewert mit höherer Genauig-
keit oder Zweckdienlichkeit bereitzustellen in der 
Lage ist.

[0048] Das vorgestellte Verfahren und die zugehöri-
ge Vorrichtung können grundsätzlich auch bei schie-
nengebundenen Fahrzeugen und Personenkraftwa-
gen vorteilhaft angewandt werden. Sie finden jedoch 
mit besonders großem Nutzen bei Fahrzeugen mit im 
Verhältnis zum Leergewicht starken möglichen 
Schwankungen der Zuladung, insbesondere bei 
Lastkraftwagen und ganz besonders bei Schwerlast-
kraftwagen Verwendung.

[0049] Da gerade diese Fahrzeuge im Bereich der 
Hinterachsen oft eine pneumatische Federung auf-
weisen, ist es vorteilhaft, wenn der zumindest eine 
Sensor zur Ermittlung einer Achslast zumindest einer 
Hinterachse des Fahrzeugs ein Drucksensor zur Er-
mittlung eines Innendrucks eines pneumatischen Fe-
derungselementes ist.

[0050] Aus den bereits erläuterten Gründen ist es 
auch hier sinnvoll, wenn das Steuergerät eine Kor-
rektureinrichtung aufweist, welche einen Einfluss ei-
nes sich mit dem Druck eines pneumatischen Fede-
rungselementes ändernden tragenden Querschnittes 
zu kompensieren in der Lage ist.

[0051] Die Erfindung lässt sich anhand eines Aus-
führungsbeispiels werter erläutern. Dazu ist der Be-
schreibung eine Zeichnung beigefügt.

[0052] Diese zeigt einen skizzenhaften und stark 
vereinfachten Aufbau einer Vorrichtung zur Durch-
führung des endungsgemäßen Verfahrens.
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[0053] Hierbei ist ein symbolisch dargestelltes Fahr-
zeug 1 in Form eines Lastkraftwagens mit einem er-
findungsgemäßem Steuergerät 2, einem Antriebs-
motor 3 und einem automatisiertem Schaltgetriebe 4
dargestellt. Der Antriebsmotor 3 wird von einem Mo-
tor-Steuergerät 5 und das automatisierte Schaltge-
triebe 4 wird von einem Getriebe-Steuergerät 6 ge-
steuert, die – wie symbolisch durch einen Doppelpfeil 
dargestellt ist – mit einander in gegenseitigem Daten-
austausch stehen. Weiter weist der Lastkraftwagen 1
eine vordere und eine hintere pneumatische Fede-
rung 7 und 8 auf, wobei nur die in Vorwärtsfahrtrich-
tung gesehen hintere pneumatische Federung 8 ei-
nen über die Druckleitung 10 mit dieser verbundenen 
Sensor 9 zur Ermittlung der Achslast aufweist, der 
hier als ein pneumatischer Drucksensor 9 ausgebil-
det ist.

[0054] Das Steuergerät 2 umfasst eine Einrichtung 
11 zur dynamischen Ermittlung eines Fahrzeug-Mas-
sewertes, den dieses auf der Grundlage von Daten 
des Motor-Steuergerätes 5 und des Getriebe-Steuer-
gerätes 6 in bekannter Weise bildet. Auch hierbei 
sind die zugehörigen Datenverbindungen durch Pfei-
le angedeutet. Bei Deinitialisierung des Fahrzeugs 1
bzw. des Steuergerätes 2 wird der zuletzt ermittelte 
dynamische Fahrzeug-Massewert in einem Daten-
speicher 12 gespeichert.

[0055] Bei Initialisierung des Fahrzeugs 1 bzw. des 
Steuergerätes 2 wird auf der Grundlage eines von 
dem Sensor 9 ermittelten Wertes der Achslast von ei-
ner im Steuergerät 2 befindlichen Einrichtung 13 zur 
Bildung eines statisch ermittelten Fahrzeug-Masse-
wertes ein statischer Fahrzeug-Massewert gebildet. 
Genauer gesagt wird das Drucksignal des Sensors 9
zunächst in einer Korrektureinrichtung 14 um be-
kannte Effekte bereinigt, die auf der mit wechseln-
dem Druck wechselnden Auflagefläche der hinteren 
pneumatischen Federung 8 beruhen.

[0056] Eine Vergleichseinrichtung 15 liest den in 
dem Datenspeicher 12 abgelegten letzen dynami-
schen Fahrzeug-Massewert und den in der Einrich-
tung 13 zur Bildung eines statisch ermittelten Fahr-
zeug-Massewertes gebildeten, statischem Fahr-
zeug-Massewert ein und ermittelt, ob der statische 
Fahrzeug- Massewert innerhalb eines in diesem Bei-
spiel fest vorgegebenen Toleranzbandes von ±15% 
mit dem dynamischen Fahrzeug-Massewert überein-
stimmt.

[0057] Ist dies der Fall, so kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich die Masse des Fahrzeugs 1
seit der Deinitialisierung nur unwesentlich verändert 
hat. In diesem Fall übermittelt die Vergleichseinrich-
tung 15 den dynamisch ermittelten Fahrzeug-Masse-
wert an eine Ausgabeeinrichtung 16, die diesen Wert 
beispielsweise dem Motor-Steuergerät 5 und dem 
Getriebe-Steuergerät 6 zur Verfügung stellt.

[0058] Ist die Abweichung zwischen dem dyna-
misch ermittelten Fahrzeug-Massewert und dem sta-
tisch ermittelten Fahrzeug-Massewert jedoch größer 
als in diesem Beispiel ±15%, so kann von einer er-
heblichen Veränderung der Fahrzeugmasse ausge-
gangen werden, weshalb die Vergleichseinrichtung 
15 den statisch ermittelten Fahrzeug-Massewert an 
die Ausgabeeinrichtung 16 übermittelt.

[0059] Sobald im späteren Fahrbetrieb durch die 
Einrichtung 11 zur dynamischen Ermittlung eines 
Fahrzeug-Massewertes ein genauerer Fahr-
zeug-Massewert ermittelt wurde, übergibt diese den 
dynamisch ermittelten Fahrzeug-Massewert an die 
Ausgabeeinrichtung 16, welche diesen an das Mo-
tor-Steuergerät 5 und das Getriebe-Steuergerät 6
weiterleitet.

[0060] Auf diese Weise steht bei geringem appara-
tivem und berechnungstechnischem Aufwand stets 
ein Fahrzeug-Massewert zur Verfügung, der für die 
Steuerung von z. B. dem Motor-Steuergerät 5 und 
dem Getriebesteuergerät 6 hervorragend geeignet 
ist.

[0061] Die jeweiligen Fahrzeug-Massewerte, ob 
nun statisch oder dynamisch ermittelt, werden bevor-
zugt in ein Datenbus-System wie einem CAN-Bus 
eingespeist, so dass diese auch anderen Steuerge-
räten für deren Steuerungs- und Regelungsaufgaben 
zur Verfügung stehen, etwa für Fahrstabilitäts- 
und/oder Antriebsschlupf-Regelungsaufgaben.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug, Lastkraftwagen
2 Steuergerät
3 Antriebsmotor
4 Automatisiertes Schaltgetriebe
5 Motor-Steuergerät
6 Getriebe-Steuergerät
7 Vordere pneumatische Federung
8 Hintere pneumatische Federung
9 Sensor, pneumatischer Drucksensor
10 Druckleitung
11 Einrichtung zur dynamischen Ermittlung eines 

Fahrzeug-Massewertes
12 Datenspeicher
13 Einrichtung zur statischen Ermittlung eines 

Fahrzeug-Massewertes
14 Korrektureinrichtung
15 Vergleichseinrichtung
16 Ausgabeeinrichtung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur vorläufigen Bestimmung der 
Masse eines Fahrzeugs (1) bei Initialisierung, wobei 
das Fahrzeug (1) ein Steuergerät (2) umfasst, wel-
ches auf Grundlage dynamischer Bewegungsdaten 
des Fahrzeugs (1) einen aktuellen Fahrzeug-Masse-
wert ermittelt, wobei das Steuergerät weiter in einem 
Datenspeicher (12) bei Deinitialisierung des Steuer-
gerätes (2) den zuletzt dynamisch ermittelten Fahr-
zeug-Massewert abspeichert und wobei das Steuer-
gerät (2) bei oder unmittelbar nach Initialisierung des 
Steuergerätes (2) den im Datenspeicher (12) abge-
speicherten, zuletzt ermittelten dynamischen Fahr-
zeug-Massewert einliest, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Steuergerät (12) zusätzlich die Achslast zu-
mindest einer Hinterachse des Fahrzeugs (1) mittels 
eines statischen Verfahrens ermittelt, indem es zu-
mindest einen mit der Achslast korrelierenden physi-
kalischen Messwert einliest und auf dessen Grundla-
ge einen statisch ermittelten Fahrzeug-Massewert 
ermittelt, diesen mit dem zuletzt dynamisch ermittel-
ten Fahrzeug-Massewert vergleicht und für den Fall, 
dass der statisch ermittelte Fahrzeug-Massewert um 
mehr als einen vorbestimmten Toleranzbereich von 
dem zuletzt dynamisch ermittelten abweicht, den sta-
tisch ermittelten Fahrzeug-Massewert als relevanten 
Fahrzeug-Massewert annimmt sowie andernfalls den 
zuletzt dynamisch ermittelten Fahrzeug-Massewert 
als relevanten Fahrzeug-Massewert verwendet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuergerät (2) den statisch ermit-
telten Fahrzeug-Massewert auf der Grundlage der 
Daten von maximal zwei Sensoren (9) bestimmt, wel-
che im Wesentlichen auf einer gemeinsamen hori-
zontalen Senkrechenten zur Längsachse des Fahr-
zeugs (1) angeordnet sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steuergerät (2) den sta-
tisch ermittelten Fahrzeug-Massewert auf der Grund-
lage der Daten von zumindest einem Sensor (9) er-
mittelt, der entweder im Bereich der vordersten Hin-
terachse oder im Bereich der Auflagefläche eines 
Sattelaufliegers oder im vordersten Bereich eines die 
Nutzlast aufnehmenden Behälters angeordnet Ist.

4.  Verfahren nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als zumin-
dest einzigen Sensor (9) ein druckempfindlicher Sen-
sor verwendet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Sensor (9) ein piezoelektrischer 
Drucksensor verwendet wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Sensor (9) ein Drucksensor ver-
wendet wird, der einen Druck in einem pneumati-

schen Federungselement (8) des Fahrzeugs ermit-
telt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuergerät (2) auf der Basis ei-
nes durch den Drucksensor (9) ermittelten Sensor-
wertes unter Berücksichtigung einer sich über den 
Druck ändernden Auflagefläche in dem pneumati-
schen Federelement einen korrigierten Druckwert er-
mittelt.

8.  Verfahren nach zumindest einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Steuergerät (2) zusätzlich zumindest bei Initialisie-
rung überprüft, ob ein Anhänger an das Fahrzeug an- 
oder abgekoppelt wurde und ob ein eigener Anhän-
germassewert zur Verfügung steht, wobei bei vor-
handenem Anhängermassewert dieser bei der Er-
mittlung des Fahrzeug-Massewertes berücksichtigt 
wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuergerät (2), sofern es eine 
Ankoppelung eines Anhängers feststellt und der An-
hänger keinen eigenen Anhängermassewert über-
mittelt, den ermittelten Fahrzeug-Massewert um ei-
nen vorbestimmten oder vorwählbaren, anhängerbe-
zogenen Massewert erhöht.

10.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei 
in einem Fahrzeug (1) ein Steuergerät (2) mit einer 
Einrichtung (11) zur Ermittlung eines dynamischen 
Fahrzeug-Massewertes auf der Grundlage eingele-
sener dynamischer Bewegungsdaten des Fahrzeugs 
(1) vorhanden ist, welches dadurch gekennzeichnet 
ist, dass ein Datenspeicher (12) zur Abspeicherung 
von einem bei einer Deinitialisierung des Steuergerä-
tes zuletzt dynamisch ermittelter Fahrzeug-Masse-
wert vorhanden ist,  
dass das Steuergerät (2) so ausgebildet ist, dass bei 
oder unmittelbar nach einer Initialisierung des Steu-
ergerätes (2) der zuvor abgespeicherte, zuletzt ermit-
telte dynamische Fahrzeug-Massewert aus dem Da-
tenspeicher (12) in eine Vergleichseinrichtung (15) 
des Steuergerätes (2) einlesbar ist, dass zumindest 
ein Sensor (9) zur Ermittlung einer Achslast zumin-
dest einer Hinterachse des Fahrzeugs vorhanden ist 
und der Sensor (9) signaltechnisch so mit dem Steu-
ergerät (2) verbunden ist,  
dass eine Einrichtung (13) zur statischen Ermittlung 
eines Fahrzeug-Massewertes des Steuergerätes (2) 
den Sensorwert des Sensors (9) einlesen kann, dass 
das Steuergerät (2) so ausgebildet ist, dass der zuvor 
in der Einrichtung zur statischen Ermittlung eines 
Fahrzeug-Massewertes (13) ermittelte, statische 
Fahrzeug-Massewert in die Vergleichseinrichtung 
(15) des Steuergerätes (2) eingelesen werden kann,  
dass die Vergleichseinrichtung (15) dazu ausgebildet 
ist, zu ermitteln, ob ein ermittelter statischer Masse-
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wert innerhalb eines vorbestimmbaren Toleranzban-
des um den eingelesenen dynamischer Massewert 
liegt,  
dass die Steuerungseinrichtung so ausgebildet ist, 
dass in demjenigen Fall, in dem ein statischer Mas-
sewert im Tolleranzband liegt, der zuletzt dynamisch 
ermittelten Fahrzeug-Massewert und andernfalls der 
statisch ermittelten Fahrzeug-Massewert als relevan-
ter Fahrzeug-Massewert an eine Ausgabeeinrichtung 
(16) des Steuergerätes (2) übergeben werden kann,  
und dass der relevante Massewert vom Steuergerät 
(2) bzw. der Ausgabeeinrichtung (16) so lange zum 
Auslesen durch zumindest ein anderes Steuergerät 
(5, 6) bereitgehalten wird, bis die Einrichtung zur dy-
namischen Ermittlung des Fahrzeug-Massewertes 
(11) einen dynamischen Massewert mit höherer Ge-
nauigkeit oder Zweckdienlichkeit bereitzustellen in 
der Lage ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrzeug (1) ein Lastkraft-
wagen (1) ist.

12.  Vorrichtung nach zumindest einem der An-
sprüche 10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zumindest eine Sensor (9) zur Ermittlung einer Achs-
last zumindest einer Hinterachse des Fahrzeugs (1) 
ein Drucksensor (9) zur Ermittlung eines Innendrucks 
eines pneumatischen Federungselementes (8) ist.

13.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Steuergerät (2) eine Korrektureinrichtung (14) auf-
weist, welche einen Einfluss einer sich mit dem Druck 
eines pneumatischen Federungselementes (8) än-
dernden, tragenden Querschnittes zu kompensieren 
in der Lage ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

